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Um eine A13-Stelle zu bekommen, musst du dich auf eine bewerben und ausgewählt werden
bzw. im Zuge des ersten Beförderungsamtes einer solchen Stelle zugewiesen werden, nachdem
du eine dienstliche Beurteilung bekommen und dich gegen Konkurrenten durchgesetzt hast.
Dies alles ist jedoch erst einige Zeit nach erfolgreicher Beendigung der Probezeit möglich. In
der Zwischenzeit würdest du durch dein freiwilliges Unterrichten in der Oberstufe ohne
entsprechende Entlohnung "die Preise kaputtmachen". Warum sollte dein Dienstherr eine
höhere Besoldung für "höherwertige" Arbeit bereitstellen, wenn es Menschen gibt, die diese
Arbeit auch so machen?
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